


Auftrag; wir erwerben insoweit anteilig Miteigentum. Der Be-
steller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für uns sorgfältig zu 
verwahren und zu sichern.

6.3	Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
normalen Geschäftsbetrieb unter der Voraussetzung befugt, 
dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen entsprechenden 
Eigentumsvorbehalt vereinbart. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Siche-
rungsübereignungen, ist der Besteller nicht berechtigt.

6.4	Im Falle der Weiterveräußerung tritt der Besteller uns bis zur 
Erfüllung sämtliche Ansprüche sowie die ihm aus der Weiter-
veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Kunden 
mit allen Nebenrechten an uns ab.

6.5	Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüg-
lich umfassend Auskunft über unsere Rechte gegenüber seinen 
Kunden zu erteilen, unter Aushändigung der entsprechenden 
Unterlagen.

6.6	Falls der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere 
Gesamtforderungen um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf 
Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherhei-
ten verpflichtet.

6.7	Pfändungen und Beschlagnahme der Vorbehaltsware von drit-
ter Seite sind uns unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehen-
de Interventionskosten gehen in jedem Falle zu Lasten des Be-
stellers, soweit sie nicht von Dritten getragen werden.

6.8	Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme 
von Vorbehaltsware Gebrauch machen, sind wir berechtigt, die 
Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die 
Rücknahme erfolgt zum erzielten Erlös, höchstens jedoch zu 
den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf 
Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben 
vorbehalten.

7. Haftung für Sachmängel
7.1	Angaben über Eigenschaften von Waren sowie Hinweise auf 

technische Normen in Katalogen, Prospekten Anzeigen, Abbil-
dungen und Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und 
begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auf-
tragsbestätigung bzw. im Vertrag noch keine Beschaffenheits-
garantie.

7.2	Bei Beratungen des Bestellers außerhalb bestehender Ver-
tragspflichten haften wir im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit 
und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher 
vorheriger Zusicherung.

7.3	Mängelrügen und Transportschäden sind unverzüglich schrift-
lich geltend zu machen. Es ist erforderlich, dass der Besteller 
seinen nach den §§ 377, 378 HGB bestimmmten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachkommt. 
Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei pflichtge-
mäßer Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB 
nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung 
zu erheben.

7.4	Alle Mängelansprüche verjähren zwölf Monate nach Gefahrüber-
gang, soweit gem. §§ 438 1 Nr. 2, 479 1 und 634 a 1 Nr. 2 BGB kei-
ne längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind. Für gebrauchte 
Gegenstände wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.

7.5	Bei begründeter Mängelrüge sind wir zur Nacherfüllung ver-
pflichtet. Schlägt die Nacherfüllung fehl ist der Besteller be-
rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück-
zutreten, falls wir der Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht 
innerhalb einer weiteren angemessenen Frist nachkommen 
oder die Nachbesserung endgültig fehlschlägt. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere Aufwendungs- oder Schadensersatz-
ansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, beste-
hen nur nach Maßgabe der Regelungen zu 8.

7.6	Unsachgemäße Nachbesserungen durch den Besteller oder 
von ihm beauftragter Dritter sowie unsachgemäße Verwen-
dung, übermäßige Abnutzung (Verschleiß) oder ein ungeeigne-
ter Aufstellungsort führen zum Verlust der Mängelansprüche.

7.7	Farbtonabweichungen bei Nachlieferungen sind von jeder Ge-

währleistung ausgeschlossen.
7.8	Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur bei 

berechtigter Inanspruchnahme durch den Verbraucher, im 
gesetzlichen Umfang, nicht dagegen im Hinblick auf Kulanz-
regelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rü-
geobliegenheiten, voraus.

8. Haftung
8.1	Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 

aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Hand-
lung sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- 
bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Handeln bzw. die Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit oder vertragswesentlicher 
Kardinalpflichten vorliegt. 

8.2	Jede Haftung ist - soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrläs-
siges Handeln, die Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten 
oder die Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit vorliegt  
- auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden be-
schränkt. 

8.3 Insgesamt wird für jeden Fall die Haftung - soweit nicht vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Handeln, die Verletzung vertragli-
cher Kardinalpflichten oder die Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit vorliegt  - maximal auf die Höhe des Auftragswer-
tes beschränkt. Ein gesetzlich bestimmtes Rücktrittsrecht des 
Bestellers bei schuldhafter, nicht auf einem Mangel des Werks 
beruhender Pflichtverletzung bleibt hiervon unberührt. 

8.4	Ebenfalls unberührt bleibt unsere Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

8.5	Alle Vorschläge, Beratungen und Auskünfte werden nach bes-
tem Wissen und ohne Haftung erteilt.

8.6	Sofern nicht nach diesen Bedingungen ausdrücklich vorgese-
hen, ist eine darüber hinausgehende Haftung - soweit gesetz-
lich zulässig – ausgeschlossen; insbesondere haften wir nicht 
für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, den Verlust aufge-
zeichneter Daten, mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie 
für Ansprüche Dritter. 

8.7	Die weiteren Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schä-
den, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen bzw. 
aufgrund der Verletzung von vertraglichen Kardinalpflichten 
oder Leben, Körper Gesundheit herrühren.

9. Erfüllungsort, Recht, Gerichtsstand
9.1	Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist mangels aus-

drücklicher anderweitiger Vereinbarung D-70771 Leinfelden-
Echterdingen

9.2	Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen uns und dem Vertragspartner gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland wobei die Geltung des 
einheitlichen Internationalen Kaufrechts bzw. UN-Kaufrechts 
(UNCITRAL-Abkommen/CISG) ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 

9.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkei-
ten ist Stuttgart.

9.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
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